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Entwurf FMA-Mindeststandards zum bankinternen Prozess zur Sicherstel-
lung einer angemessenen Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy As-
sessment Process - ICAAP)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs zur Sicher-
stellung einer angemessenen Kapitalausstattung.

Die FMA-Mindeststandards zum bankinternen Prozess stellen keine Verordnung dar, sondern 
dienen als Orientierungshilfe und geben Rechtsauffassungen und praktische Verhaltensemp-
fehlungen der FMA wieder. Die BAK begrüßt die Mindeststandards hinsichtlich einer Harmo-
nisierung der Aufsichtsanforderungen für österreichische Institute, insbesondere bei Über-
gang von bedeutenden Instituten zu weniger bedeutenden Instituten und umgekehrt. Aus Sicht 
der BAK stellen die Mindeststandards nicht nur eine wichtige Orientierungshilfe für die Institu-
te dar, sondern können auch mit der Berücksichtigung einer zukunftsorientierten Sichtweise 
zur Finanzmarktstabilität beitragen. 

Die BAK erhebt daher gegen den vorliegenden Entwurf keinen Einwand.



 


	BAK-Stellg FMA-ICAAP Mindeststandards
	Signaturseite

		2024-09-17T16:17:46+0000
	Location
	Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte
	Reason




